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Wichtige Termine 2022: Condor Leben policiert bis 30.12.2022 

Die Condor Lebensversicherungs-AG policiert bis Jahresende! Wir ziehen dabei die geförderten Tarife 

vor, damit alle Kunden noch von der Förderung in 2022 profitieren. Nicht geförderte Tarife können ohne 

Nachteil für den Kunden auch im Januar 2023 policiert werden. Das heißt: 

 Wir policieren bis einschließlich Freitag, 30.12.2022 so viele Leben-Anträge wie möglich. 
 Eine Policierungsgarantie können wir bis Antragseingang 09.12.2022 um 12 Uhr geben. 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie immer auf die vollständige Identifizierung des  
Versicherungsnehmers bereits im Antrag. 

Geförderte Altersvorsorgeprodukte 

Um die steuerliche Förderung für Basisrentenverträge zu erhalten, müssen Policierung, Versicherungs-

beginn und der Geldeingang 2022 erfolgen. 

Geht der Antrag für die steuerlich geförderten Produkte mit Einmalzahlung/Zuzahlung nach dem 

09.12.2022 um 12 Uhr bei uns in der Direktion per Mail oder Post ein, muss Ihr Kunde den Beitrag 

selbst auf das nachstehend genannte Konto der Condor Lebensversicherungs-AG überweisen. Das 

sichert den rechtzeitigen Geldeingang. Bitte kennzeichnen Sie den Mailantrag in der Betreffzeile mit: 

Einmalzahlung oder Zuzahlung. So kann die Mail gefiltert werden. Bei laufender Beitragszahlung und 

vorliegendem SEPA-Mandat muss Ihr Kunde nichts weiter unternehmen. 

Rückdatierung von Verträgen 

Klassische Tarife: SBU C80 / Einsteiger-SBU C81, Klassik-Rente C28 bAV, Sofort-Rente C26: 

Diese Tarife können noch im Dezember mit einem rückwirkenden Versicherungsbeginn zum  

1. Dezember 2022 policiert werden. Das gilt für laufende Beiträge, Einmalbeiträge und Sonderzahlungen. 

Fondsgebundene Basis-Rente: Congenial basis garant C71, Congenial basis C79: 

Die oben beschriebene rückwirkende Policierung ist auch hier möglich. Sie gilt für laufende Beiträge, für 

Einmalbeiträge und Sonderzahlungen, sofern diese die Grenzen der Förderfähigkeit von zurzeit  

25.639 EUR bzw. 51.278 EUR für Verheiratete nicht überschreiten. 
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Fondsgebundene Tarife: Congenial privat C78, Congenial privat garant C72 und Congenial bAV 

garant C72: 

Bei diesen Tarifen ist eine rückwirkende Policierung zum 1. Dezember 2022 nur bei laufender 

Beitragszahlung möglich. 

Kontodaten 

Condor Lebensversicherungs-AG 

DZ Bank Düsseldorf 

IBAN: DE97 5006 0400 0080 1453 17 

BIC: GENODEFFXXX 

Die Überweisung der Beträge soll (soweit vorhanden) mit Angabe der Versicherungsnummer, auf jeden 

Fall aber mit Angabe von Namen, Vornamen sowie dem Vermerk: „Erstbeitrag“ oder „Zuzahlung“ 

erfolgen. 

Condor Versorgungs- und Unterstützungskasse e.V. 

DZ Bank Frankfurt am Main 

IBAN: DE28 5006 0400 0000 1453 24 

BIC: GENODEFF 

 

Die Überweisung der Beträge soll grundsätzlich unter Angabe der Mitgliedsnummer und der versicherten  

Person (VP) auf die Bankverbindung der CVU erfolgen. Bei Antragseingängen nach dem 09.12.2022 

muss das Trägerunternehmen die Zuwendungen für 2023 an die CVU noch 2022 überweisen. Dies gilt 

auch bei vorliegendem SEPA-Mandat. Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, dem Trägerunternehmen 

gezahlte Zuwendungen zu erstatten. 

Antragsqualität 

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie die Anträge vollständig ausgefüllt an uns senden. Das hat für Sie 

den Vorteil, dass wir schnell und reibungslos policieren bzw. annehmen können und alles noch im Jahr 

2022 frei von Rückfragen für Sie erledigen. Schicken Sie die Anträge gerne per E-Mail: 

CLAntrag@condor-versicherungen.de oder Fax. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 

Jahresendgeschäft! 

Haben Sie Fragen? Ihr Makler-Account-Manager erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder wenden Sie sich an 

das Makler-Service-Center unter 040 5701 9999-1. 

 
 
Die Informationen in diesem Newsletter sind sorgfältig geprüft worden. Trotz aller Sorgfalt können sich aber Angaben zwischenzeitlich verändern. Eine Haftung oder Garantie für die  
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle Websites, auf die mittels eines 
Hyperlinks verwiesen wird. Für den Inhalt der Websites, die mit einer solchen Verbindung erreicht werden, sind die oben genannten Anbieter nicht verantwortlich. 
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